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RadWanderBus Reußenstein – Betriebsplanung für 2016 
 
 
I. Beschlussantrag 
 

Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr beschließt:  
 

 Die Verwaltung wird beauftragt, den Betrieb des  RadWanderBusses in Ko-
operation mit dem Landkreis Es slingen derart anzupassen, dass für die Spit-
zenzeit um 09:25 Uhr ab Göppingen zusä tzliche Fahrten angeboten werden,  
die alternativ zur bis herigen Linienf ührung über Bezgenriet n ach Bad Boll 
und von dort aus wieder auf die bereits  bestehende Route führen. Auf der Li-
nie Kirchheim- Reuß enstein wir d ein zu sätzlicher Halt in Aichelberg einge-
richtet. 

 Der Landkreis trägt die jährlichen Mehr kosten von rd. 9.300 € einschließ lich 
der Abschreibung des zusätzlichen Fahrradtransportanhängers. 
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 

Grundsätzliches  
 
Die Verwaltung berichtete im UVA vom 01.12.2015 ausführlich über den Betrieb der 
neuen RadWanderBusse, die im  Juli 2015 in Kooperation mit dem Landkreis Ess-
lingen eingerichtet wurden (vgl. UVA 2015/ 58). Auf zw ei Linien – von Göppingen  
sowie Kirchheim/ Teck aus – verkehren die Busse jeweils an Sonn- und Feiertagen  
im Zwei-Stunden-Takt zum Reuß enstein-Parkplatz und bieten dabei die Mitn ahme 
von bis zu 20 Fahrrädern pro Linie. Der RadWander Bus war von Beginn an als  
kombiniertes Angebot für den Wander- und Rad-Wandertourismus vorgesehen. Er 
wurde zum Juli 2015 als Modellv ersuch gestartet und stellt eine Freiwilligkeitsleis-
tung des Landkreises dar. Der Bus ist bis einschl. Betriebsjahr 2017 finanziert. 
 
 
Einrichtung von Verstärkerfahrten mit zusätzlichem Bus und Fahrradanhänger 
 
Das neue Angebot stieß auf sehr posit ive Rückmeldungen und große Nac hfrage, 
die deutlic h über den Prognos en lag und dadurch Handlungs bedarf für die neue  
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Radfahrsaison ab Mai 2016 nach sich zieht.  So zeigte die Evaluat ion des Betriebs,  
dass insbesondere die Fahrt von Göpping en zum Reußenstein um 09:25 Uhr über -
lastet war und über die Sommerferien kurz fristig eine Verstärkungsfahrt zur glei-
chen Uhrzeit eingerichtet werden musst e. Im UVA vom 01. 12.2015 wurde deshalb  
angeregt, die Option einer dauerhaften Vers tärkungsfahrt für diese besonders stark 
nachgefragte Zeitlage zu prüfen.   
 
Die Einrichtung zusätzlicher Fahrten um 09:25 Uhr ab Göppingen zieht nac h sich,  
dass ein zusätzlicher Bus inklus ive Fahrer sowie ein z usätzlicher Fahrradanhänger 
bereitgestellt werden müss en. Die Kosten f ür zusätzliche Fahrten zur Verstärkung 
des bis herigen Angebots betragen nach Auskunft des Busunter nehmens Hilden-
brand rd. 150,00 € zzgl. 7% MwSt pro Betriebs tag (im Vergleich: bei nur einer Fahrt 
rd. 140,00 €). Der Fahrplan ab Göppingen würde wie folgt ergänzt: 
 

   8.25 Uhr ab Göppingen ZOB über Bad Boll 
 10.25 Uhr ab Göppingen ZOB über Bad Boll 

 
Zusammen mit dem bisherigen Regeltak t ergäbe sic h dadurch ab Göppingen am  
Vormittag von 8.25 bis 11.25 Uhr ein Stundentakt zum Reußenstein.  
 
Ein weiterer, dafür zwingend erforderlicher Fahrradanhänger könnte über die Firm a 
Regional Bus Stuttgart (RBS) gemietet wer den. Die Kosten hierfür beliefen sich auf  
rd. 3.000 € zzgl. 19% MwSt für die gesam te Saison. Jedoch wäre es empfehlens-
wert, für den längerfristigen Betrieb des RadWanderBusses auc h die Besc haffung 
eines weit eren Radanhängers in Erwägung zu  ziehen, da sich die Besc haffungs-
kosten im Gegensatz zur Miet e langfristig amortisieren. Die Beschaffungskosten lä-
gen wie beim bereits vor handenen Radanhänger bei c a. 14.700 €. Derzeit wird ge-
prüft, ob hierfür ein Landeszuschuss von rd. 4.000 € über die L-Bank abgerufen 
werden ka nn. Das Unternehmen Hild enbrand bietet an, den Radanhä nger zu be-
schaffen und über vier Jahre abzuschreiben . Wie auch bei den bereits beschafften 
Radanhängern entstehen bei dem angemieteten Anhänger Be triebskosten für War-
tung, Unterstellung et c. in Höhe von 2.150, 00 € inkl. MwSt jähr lich. Somit ergeben  
sich durch eine dauer hafte Verstärkerfahrt zusätzliche Kosten von rd. 9.300 € (inkl. 
Steuern). Der zusätz liche Radanhänger k önnte ggf. auch für weitere RadWander-
Bus-Linien im Landkreis einges etzt werden und stellt dami t eine in jedem Fa ll sinn-
volle Investition dar. 
 
In der letzten UVA-Sitzung wurde die Opti on disk utiert, im Gegenzug die jeweils  
letzten Kurse beider RadWanderBus-Linien zu streichen, woraus sich eine Kosten-
einsparung ergeben würde. Tatsächlic h is t dies umlauf- und personaleinsa tztech-
nisch jedoch nicht mit dem erwünschten Nu tzen realisierbar. Nach Kalkulat ion der  
Firma Hildenbrand würden durc h eine Str eichung der letzten Kurse am T ag nur 
50 € eingespart. 
 
Der Landk reis Esslingen als Kooperations partner möchte am bestehenden Fahr-
plan auf jeden Fall festhalten un d lehnt ei ne Streichung der letzten Kurse ab. Bei 
einseitiger Kürzung auf der Göppinger Lini e würde das bisherige Gesamtangebot  
(Stundentakt zum Reußenstein) jedoch am Na chmittag zerschlagen und für die re-
gionsweite Bewerbung deutlichen Schaden nehmen. Aus Sicht der Tourismusförde-
rung würde sich die Erschließung der Wa nderregion ebenfalls d eutlich verschlech-
tern. Wandernde fragen insbes ondere auch die Buskurse am späteren Nachmittag 
für die Rückfahrt nach. Entsprechend ist ohnehin vorgesehen, das Marketing gera-
de für diesen Bereich weiter auszubauen. Eine Einschränkung der Fahrmöglichkei-
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ten würde somit kontraprodukti v wirken. Die Verwaltung pl ädiert daher dringend für  
die Einricht ung der Z usatzfahrt über Bezg enriet und Bad Boll unter Beibehaltung  
des bestehenden Fahrplanangebots auf beiden Li nien. Die voraussichtlichen Mehr-
kosten wurden vorsorglich im Haushaltsplanansatz berücksichtigt.     
 
 
Einrichtung zusätzlicher Haltestellen für Fahrradmitnahme 
 
Um die Qualität der RadWander Busse zu optimieren und das Angebot für Radfah-
rerinnen und Radfahr er noch attraktiver zu gestalten, sieht die Verwaltung die Ein-
richtung von drei neuen Haltestellen für die Fahrradmitnahme vor. 
 
Eine dieser Halteste llen ist in Ba d Boll vorgesehen. Hier gab es in der Vergangen-
heit vermehrte Kritik darüber, dass bisher lediglich ein Halt für Wandernde möglic h 
ist. Die Verwaltung hat bereits im UVA am 01.12.2015 betont, dass die Einric htung 
einer Haltestelle mit Fahrradmitnahme in Bad Boll u nter derzeitiger Linienführung 
und Fahrplan umlauftechnisch nicht möglic h ist. Die Einrichtun g einer dauerhaften 
Verstärkungsfahrt mit geänderter Linienführ ung über Bezgenriet ermöglicht jedoch,  
Bad Boll zumindest zweimal täglich zu attraktiven Zeitlagen um 8.25 Uhr und 10.25 
Uhr an eine Haltestelle mit Fahrradmitnahm e anzubinden. Hierfür  ist die bestehen-
de Haltestelle an der  Ev. Ak ademie/Kurhaus vorgesehen. Die Verstärkungsfahrten 
verlaufen folglich wie die bisherige Li nie z unächst über Jebenhausen, weiter in  
Richtung Bezgenriet (Halt Bezirk samt), um  schließ lich zur Haltestelle Ev. Akade-
mie/Kurhaus weiter zu fahr en. Anschließend führt die Li nie weiter über den bereits  
bestehenden Weg. Derselbe Ve rlauf ist für den Rück weg vom Reußenstein vorge-
sehen. 
 
Aufgrund der hohen Auslastungen des Ra dWanderBusses in Weilheim/ Teck wir d 
zudem auf der Linie ab Kirc hheim u. T. eine zusätzlic he Haltestelle mit Fahrradmit-
nahme in Aichelberg eingerichtet. Hier ist ein zusätzlicher Halt mit Fahrradbeladung 
an der L 1214 in Höhe des P+M-Parkplatz es möglich, ohne den Umlauf der Kirch-
heimer Linie zu gefährden.  
 
 
Refinanzierung durch Ticketverkauf 
 
Im RadWanderBus sind alle T icket-Angebote Filsland einschl. des SparBus- Tarifs 
an Samstagen, Sonn-  und Feiertagen gültig . Auch Sc hüler-Abo-Kunden (Netzwir-
kung) können den Bus ohne weitere Kosten benutzen. Somit ist der Verkauf an 
Einzeltickets eher gering. Die Verwalt ung rät –analog zur Regelung im VVS-Raum-  
dringend davon ab, Zuschläge für den RadWanderBus zu erheben.  
 
Seit 1.1.2016 wurde der Preis für den SparBu s-Tarif von 1,50 € auf 2,00 € erhöht.  
Dafür sind jetzt Umsteigevorgänge möglich,  die bis her ausgeschlossen waren. Au-
ßerdem besteht auf sämt lichen Zeitkarten eine neue Mitnahmeregelung an Wo-
chenenden, die auch Familien angehörigen net zweit freie Fahrt auf allen Bussen  
ermöglicht. Dadurch wird der RadWander Bus für viele Nutzergruppen künftig noc h 
attraktiver. Der RadWanderBus stellt dadmit auch eine das Image des Fils land Ver-
bundes steigernde Marketing-Maßnahme dar. 
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III. Handlungsalternativen 
 
Das Angebot des RadWanderBusses auf dem  derzeitigen Stand beibehalten. Dies 
wird jedoch der hohen Nachfrage nicht ger echt und kann zur Abweisung von Fahr-
gästen führen, die sich negativ auf das Image des Angebots auswirken. 
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 

Die Kosten wurden bereits im UVA am 24. 03.2015 benannt und belaufen sich auf 
33.500 € für das Jahr 2015 und 52.500 € fü r die Jahre 2016/17 (vgl. UVA 2015/22). 
(Hinweis: Damals wurde mit 30 statt mit 29 Betriebstagen gerechnet. Ein Betriebs-
tag wird somit eingespart) Im Falle einer künftigen Verstärkerfahrt mit Radanhänger 
um 09:25 Uhr ab Göppingen ist mit Mehrkosten von ca. 9.300 € zu rechnen. Dieser  
Aufwand würde jedoch auch gewährleisten, dass man der hohen Nachfrage nach 
dem RadWanderBus gerecht wird und Opti onen auf zusätzliche Fahrgeldeinnah-
men entstehen. Unter dem Produkt 5470010000 4271010 „Verkehrsbetriebe/ÖPNV 
– Öffentlichkeitsarbeit “ sind vorsorglich Mi ttel in Höhe von 60.000 € Euro in den  
Haushalt eingestellt worden, mit denen di e Gesamtkosten inklusive zusätzlicher  
Fahrt abgedeckt werden können (vgl. Vorbericht zum Haushalt, S. 116).  
 
 

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 
 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung

1 2 3 4 5 
Zukunft der Mobilität      
Zukunft von Freizeit und Sport      
Zukunft des Gesundheitswesens 
und des Tourismus 

     

Zukunft der Klimasituation      
 
 

VI.  Internetfreigabe 
 

 Freigegeben für die Veröffentlichung im Internet. 
 
 
 
 
 

            
              
 


